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Gemeinde 
Neuenkirchen-

Vörden 
 
 

 

Vorlage Nr. 
 

121/2018 
 

Amt für Familie, Soziales, Integration und 
Teilhabe 

 
x öffentlich 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur, 
Sport und Senioren 
 

29.11.2018 Zur Vorbereitung 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 
 

11.12.2018 Zur Beschlussfassung 

 
 
 

TOP Allgemeine Sozialberatung des Caritas Sozialwerkes St. Elisabeth 
hier: Antrag auf Fortführung für 2019 bis 2021 

 
 

Beschlussempfehlung 

 
Die allgemeine Sozialberatung (ASB) durch das Caritas-Sozialwerk im Haus der 
Caritas in Damme, Kirchplatz 18, soll weitergeführt werden. Die Gemeinde 
Neuenkirchen-Vörden beteiligt sich anteilig an den Personalkosten in Höhe von 
2.513,31 € für die Jahre 2019 – 2021. 
 
 
 

Begründung 

 
Die allgemeine Sozialberatung durch das Caritas-Sozialwerk im Haus der Caritas, Kirchplatz 
18, ist eine gute Ergänzung der Betreuungs- und Beratungspflicht der Sozialämter und wird 
von den Kommunen positiv bewertet. Ratsuchende erhalten dort Hilfestellungen in 
menschlicher und finanzieller Art.  
 
Die allgemeine Sozialberatung ASB arbeitet eng mit den örtlichen Sozialämtern zusammen. 
Oft kann über die ASB in Einzelfällen, wo staatliche Leistungen nicht gewährt werden 
können, finanziell geholfen werden. 
 
Mit dem anliegenden Schreiben beantragt das Caritas-Sozialwerk eine Förderung durch die 
Südkreiskommunen, um die allgemeine Sozialberatung fortführen zu können. 
 
Vom Bischöflich Münsterschen Offizialat (BMO) werden zwei Drittel der Kosten für die 
folgenden 3 Jahre getragen. Das Caritas-Sozialwerk hat daher angefragt, ob es seitens der 
kommunalen Seite möglich ist, analog der bisherigen Förderung für die Jahre 2019 bis 2021 
einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.513,31 € zu gewähren. 
 
In den Jahren 2016 bis 2018 waren bereits jährlich jeweils 2.300,00 € im Haushalt abgedeckt 
worden. Im Haushalt 2019 wurden unter dem PSP-Element 1.351000.001 entsprechende 
Finanzmittel in Höhe von 2.600,00 € eingeplant.  
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